
Zustellungsbevollmächtigung durch 
Geflüchtete im Strafverfahren

Liebe Menschen,

es ist in unserer Rechtsberatung in der letzten Zeit öfters vorgekommen, dass

Geflüchtete  von  Polizeidienststellen  aufgefordert  wurden  eine  Zustellungs-

bevollmächtigung zu unterschreiben. Dies erfolgt meist im Rahmen eines – für

die  Geflüchteten  nicht  erkennbaren  –  Strafverfahrens  nach  §  95  AufenthG

(unerlaubte Einreise), insbesondere bei der ersten Äußerung des Asylgesuchs.  

Es werden Dritte durch die Unterzeichnung eines Formular bevollmächtigt die

gerichtliche  Post  der  betroffenen  Person  entgegen  zu  nehmen.  Der

Schriftverkehr  geht  zunächst  an  eine  dritte  Person.  Betroffene  Personen

erfahren  von  einem  möglichen  Strafbefehl  mitunter  erst  nach  Ablauf  der

Einspruchsfrist. In den uns bekannten Fällen sind immer Mitarbeiter*innen des

für das Strafverfahren zuständige Gericht bevollmächtigt worden.

Es ist  zu befürchten, dass Menschen in der Situation bei  der Polizei  dieses

Formular  unterschreiben,  deren Tragweite  sie nicht  erklärt  bekommen.  Ein

Beispiel befindet sich in anonymisierter Form im Anhang.
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Die Einreise zur Stellung eines Asylantrags ist gemäß § 95 Abs. 5 AufenthG

i.V.m. Art. 31 GFK grundsätzlich nicht illegal. Dennoch werden Geflüchtete

wegen  ihrer  Einreise  von  staatlicher  Seite  regelmäßig  kriminalisiert.

Erfahren  sie  überhaupt  erst  nach  Ablauf  der  Einspruchsfrist  von  dem

Strafverfahren, wird ihnen jede Rechtsschutzmöglichkeit dagegen verwehrt.

Es besteht grundsätzlich keine gesetzliche Pflicht überhaupt eine dritte

Person zu bevollmächtigen. 

Wir empfehlen eine Zustellungsbevollmächtigung nicht zu unterzeichnen

beziehungsweise  eine  „freiwillig“  erteilte  Zustellungsvollmacht

schnellstmöglich zu widerrufen. 

Weiter  raten  wir  Beratungsstellen  dringend  in  den  Unterlagen  von

Geflüchteten auf Zustellungsvollmachten zu achten.

Bitte teilt diese Informationen mit potentiell betroffenen Menschen und in

eurer  Arbeit.  Im  Anhang  befindet  sich  ein  exemplarisches

Widerrufsschreiben, das ihr gerne benutzen könnt.

Für Rückfragen stehen wir euch gern zur Verfügung, am besten mailt ihr

direkt an beratung@rlcl.de 

Vielen Dank und beste Grüße,

eure Refugee Law Clinic Leipzig

mailto:beratung@rlcl.de
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Vor- und Nachname
Straße und Hausnummer 
PLZ Ort 

Amtsgericht oder Verwaltungsbehörde /  Polizeidirektion Leipzig
z.H. Bevollmächtigte*r /  z.H. Sachbearbeiter*in
Straße und Hausnummer /  Dimitroffstraße 1
PLZ Ort /  04107 Leipzig

Ort, Datum

Widerruf der Zustellungsvollmacht

Sehr geehrte Damen und Herren,

am xx.xx.20xx habe  ich,  [Vorname  und  Name],  geboren  am  xx.xx.xxxx,  eine
Zustellungsvollmacht  an  [Vorname  und  Name],  [Adresse  des  Amtsgerichts  oder  der
Verwaltungsbehörde] erteilt.

Hiermit widerrufe ich die Vollmacht mit sofortiger Wirkung.

Bitte lassen Sie mir eine schriftliche Bestätigung zukommen.

Mit freundlichen Grüßen

[handschriftliche Unterschrift]


